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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 30. Januar 1982 angemeldeten 

europäischen Patentanineldung Nr. 82 100 654.1 ist am 

28. Mai 1986 das europäische Patent Nr. 62 734 erteilt 

worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet: 

"Pf lug mit einexn Pflugvordergestell (1) und einem gelenkig 

mit diesein verbundenen, die Pflugkörper tragenden Pf1ug-

rahmen (9), wobei der erste Pflugkorper zuin Schwenkpunkt 

(10) des Pflugrahinens (9) mit Abstand angeordnet ist, die 

Pflugkorper am Pflugrahmen (9) befestigt und jeweils mit 

einer Konsole (18) versehen sind, wobei die Konsolen 

über eine eine Parallelführung bewirkende Stange (24) 

untereinander verbunden sind und Parallelführung, 

Konsolen, Pflugvordergestell und Pflugrahinen ein Getriebe 

derart bilden, daB beim Verschwenken des Pflugrahmens (9) 

gleichzeitig eine Verdrehung sämtlicher Pflugkärper (21) 

gegenüber dem Pflugrahmen eintritt, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Konsole (18) des ersten Pflugkörpers 

(21) oder die die ParallelfUhrung. der Pflugkärper (21) 

bewirkende Stange (24) über einen Lenker (16) mit dein 

Pflugvordergestell (1) verbunden ist, daB der Lenker (16) 

einen Bestandteil des Getriebes bildet und mit der Konsole 

(18) des ersten Pflugkörpers (21), mit Pflugrahmen (9) und 
dem Pflugvordergestell ein unregelmnäBiges Gelenkviereck 

bildet, so daB beim Verschwenken des Pflugrahmens (9) 

gleichzeitig eine Verdrehung sâmntlicher Pflugkärper (21) 

gegenüber dem Pflugvordergestell (1) eintritt." 

Nachdem der vom Beschwerdeführer eingelegte Einspruch 

durch Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 
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27. Juni 1988 zurückgewiesen worden war, hat der 

Beschwerdeführer am 20. August 1988 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der Gebühr Beschwerde erhoben. 

Die schriftliche Begrundung ist am 26. Oktober 1988 

eingegangen. Darin vertritt der Beschwerdeführer die 

Auffassung, daB der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 

mit Rücksicht auf die den Entgegenhaltungen DE-A-2 145 719 

(Dl) und DE-A-2 838 829 (D5), die bereits im Einspruchs-

verfahren genannt worden seien, zu entnehmenden Lehren 

nichts Patentfähiges enthalte. 

III. 	Eine mündliche Verhandlung hat am 13. Dezember 1989 

stattgefunden. 

i) In dieser Verhandlung hat der Beschwerdeführer 

semen Standpunkt dahingehend erläutert, 

- daB der erste Teil des durch den Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 zu läsenden technischen 

Problems durch die in diesem Anspruch 1 angegebenen 

konstruktiven Mal3nahmen gelöst werde, wogegen die 

zur Lôsung des zweiten Teils des Problems erforder-

lichen Mittel nicht un Anspruch angegeben seien, da 
insbesondere soiche Kriterien, wie die der 

speziellen Anordnung des Pflugvordergestells am 

Schiepper und der Angabe des ideellen Zugpunkts 

fehiten, so daB der Fachinann nicht in der Lage sei, 

die Erfindung auszuführen; 

- daB der Fachmann aufgrund des in der Dl of fenbarten 

ailgemeinen Gedankens, nätnlich ein Gelenkgetriebe 

in Form einer Viergelenkkette als Mittel zur 

zwangsweisen Einstellung der Winkellage der 

Pflugkärper in bezug auf den Pflugrahmen in 
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Abhängigkeit von der Schwenklage desselben urn seine 
Drehiagerung am Pflugvordergestell auszubilden, 
erkennen würde, daB anstelle des als spezielle 
Ausbildungsart angegebenen regelinäl3igen Vierecks 
der Viergelenkkette das unregelrnà8ige Viereck die 
einzige inögliche Alternative darstelle (s. S. 2, 
Z. 25 bis S. 3, Z. 2; S. 3, Z. 18 bis 22; S. 4, 
Z. 4 bis 14; S. 6, Z. 1 bis 5); 

- daB der D5 die Lehre zu entnehinen sei, zurn 
Verdrehen sàmtlicher Pflugkärper ein zusätziiches 
Getriebeeleinent in der Form eines unregelmãBigen 
Gelenkvierecks vorzusehen, wodurch, wie beirn Gegen-
stand des Anspruchs 1, beim Verschwenken des Pf lug--
rahmeris in die eine Richtung sämtliche Pflugkörper 
in die dazu entgegengesetzte andere Richtung 
gegenuber dem Pflugvordergestell verdreht würden 
und sornit die gleiche Wirkung wie beirn Gegenstand 
des Anspruchs 1 erzielt werde, so daB eine 
Zugpunktkorrektur gegeben sei und es daher 
naheliege, die bekannte Lösung entsprechend be! 
einem Pf lug nach der Dl anzuwenden, und 	- 

- daB darüber hiriaus der Fachmann alleine wegen der 
auch in der D5 angegebenen Aufgabe einer Zugpunkt-
korrektur und der aus dieser Entgegenhaltung 
aufgrund des gleichen Losungsmittels bekannten 
gleichen Wirkung, in der Lage sei, zu der Lösung 
nach dem Anspruch 1 zu gelangen. 

Der Beschwerdegegner hat in der rnündlichen Verhand-
lung geltend gemacht, 

- daB die zur Läsung des zweiteri Teils notwendigen 
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Mittel ira Anspruch 1 angegeben seien, wobei es 
nicht erforderlich sei, in Anspruch 1 alle Einzel-
heiten aufzuführen, da die Beschreibung und 
Zeichnung zur Auslegung des Anspruchs 1 heran-
gezogen werden könnten, und 

- daB die den Entgegenhaltungen Dl und D5 zu ent-
nehmenden Lehren weder für sich alleine noch in 
Kombination raiteinander zum Gegenstand des - - 
Anspruchs 1 fUhren würden. 

IV. 	Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der 
Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des 
europàischen Patents. 

Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde 
zurückzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Stand der Technik 

Der Pf lug nach dern Oberbegriff des Anspruchs 1 betrif ft 
unbestritten einen Pf lug der durch die Entgegenhaltung Dl 
bekannten Art, die den dem Gegenstand des Anspruchs am 
nàchstkommenden Stand der Technik darsteilt. 

Bei diesein Pf lug ist das Getriebe als Mittel zur zwangs-
weisen Einstellung der Winkellage der Pflugkärper in bezug 
auf den Pflugrahinen in Form einer Viergelenkkette 
ausgebildet, wobei die Form eines Parallelogramms für die 
Viergelenkkette als einzige und besonders vorteilhafte 
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Ausführungsart beschrieben und dargesteilt ist: s. S. 4, 
Z. 1 bis 22; S. 8, Z. 9 bis 17; Fig. 1. 

Dieser Pf lug hat aufgrund seiner Schnittbreitenverstell-
einrichtung neben dexn Nachteil der nicht ausreichend weit 
seitlichen Verschwenkung des ersten Pflugkorpers beim 
Verschwenken des Pflugrahmens, vor alleni den Nachteil, daB 
bei letzterem Verschwenken das Zugwiderstandszentrum für 
den gesamten Pf lug seitlich verlagert wird, wobei jedôch 
der ideelle Zugpunkt unverândert in seiner alten Lage 
bleibt. Die Folge ist, daB die Zuglinie, die das Zugwider-
standszentrum mit dem ideellen Zugpunkt verbindet, sich 
aus ihrer optimalen Lage in bezug auf die Mitte der 
Hinterachse des Schieppers seitlich verschiebt, was eine 
Verschlechterung des Fahrverhaltens des Schieppers 
verursacht. Es ist daher notwendig, daB auch der ideelle 
Zugpunkt verschoben wird, damit die Zuglinie wieder 
optimal relativ zur Hinterachse verläuft. Diese 
Verstellung des ideellen Zugpunkts erfordert jedoch bei 
den bekannten Pflügen einen erheblichen Zeitaufwand, so 
daB entweder die Schnittbreitenverstellung unterbleibt 
oder aber das schwierige Fahren des Schieppers in Kauf 
genommen wird (s. a. EP-B--O 062 734, Sp. 1, Z. 62 bis 
Sp. 2, Z. 46). 

	

3. 	Aufgabe und Läsung 

	

3.1 	Nach den Ausführungen in der Beschreibung des erteilten 
Patents und der Diskussion in der mündlichen Verhandlung 
liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, den 
bekannten Pflug geinàB Dl so auszubilden, daB bei einer 
Verstellung der Schnittbreite sàmtlicher Pflugkärper zwar 
auch die Schnittbreite des ersten Pflugkôrpers in dem 
geforderten MaB verändert wird, aber vor allem, daB 
gleichzeitig mit der Schnittbreitenverstellung eine 
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Korrektur des ideellen Zugpunkts erfolgt (s. a. EP-B-
0 062 734, Sp. 2, Z. 47 bis 55). 

3.2 	Diese Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 gelöst. 
Diese Lösung beruht auf der Idee, das von der die 
Parallelführung bewirkenden Stange, der Konsole des ersten 
Pflugkórpers, dem Pflugvordergestell und dein Pflugrahmen 
gebildete Getriebe als ein unregelnià8iges Gelenkviereck 
auszubilden. 	 -- 

Durch das unregelmàBige Gelenkviereck - in weichein der 
Abstand der Gelenkpunkte des Lenkers an der Konsole und 
der Konsole am Pflugrahmen kUrzer ist als der Abstand der 
Gelenkpunkte des Lenkers und Pflugrahmens am Pflugvorder-
gestell, so daB sich die Verbindungslinie der Gelenkpunkte 
des Lenkers am Pflugvordergestell und an der Konsole des 
Pflugkörpers oder an der die ParallelfUhrung bewirkende 
Stange mit der Verbindungslinie der Gelenkpunkte des 
Pflugrahinens am Pflugvordergestell und der Konsole am 
Pflugrahmen in Fahrtrichtung weit hinten schneiden, wie 
der Beschreibung (S. EP-B-0 062 734, Sp. 5, Z. 8 bis 16) 
und den Figuren 1 bis 3 zu entnehinen ist - ergibt sich 
eine VergröBerung des Abstands des ersten Pflugkörpers von 
der Schwenkachse des Pflugrahmens im Pflugvordergestell. 
Dies stelit sicher, daB der erste Pflugkörper beiin 
Verschwenken des Pflugrahmens ausreichend seitlich 
verschwenkt wird. 

Gleichzeitig mit dem Verschwenken des Pflugrahinens wird 
auch die Neigung sànitlicher Pflugkörper relativ zuin Pf lug-
vordergestell veràndert, so daB der ideelle Zugpunkt, der 
bekanntlich der Schnittpunkt der Verlàngerungslinien der 
Lenker einer Dreipunktaufhängung am Schiepper ist und 
foiglich vor der Schlepperhinterachse liegt (s. EP-B- 
0 062 734, Sp. 5, Z. 41 bis 64 in Verbindung mit Figur 2), 
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aus seiner ursprünglichen Lage entsprechend nach links 
oder rechts verschoben wird. Dadurch wird sichergestelit, 
daB die Zuglinie wieder den optirnalen Verlauf relativ zur 
Mitte der Schlepperhinterachse einnirnxnt. Nach dieser 
Zuglinie stellen sich auch die Unterlenker der Dreipunkt-
aufhängung em, so daB bei der Verstellung der Schnitt-
breite kein Gegensteuern der Schleppervorderrâder 
notwendig ist (S. EP-B-0 062 734, Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, 
Z. 16). 

Neuheit 

Ein Pf lug nach dein Anspruch 1 1st durch keines der irn 
Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannteri Dokurnente 
bekanntgeworden. Eine BegrUndung hierfür zu geben, 
erübrigt sich, da der BeschwerdefUhrer die Neuheit des 
Gegenstands Anspruchs 1 nicht bestritten hat. 

Erfinderische Tätigkeit 

5.1 	Nach der Lehre der Dl, das Getriebe als Viergelenkkette so 
auszubilden, daB alle Pflugkärper urn vorbestinrntte 
Drehwinkel urn ihre Drehachsen arn Pflugrahrnen gedreht und 
jeweils auf die günstigste und/oder gleichbleibende 
Anstellwinkel der Pflugkörper eingestellt werden, wird 
erreicht, daB eine von der Schnittbreiteneinstellung des 
ersten Pflugkórpers abweichende Einstellung der folgenden 
Pflugkôrper vermieden wird, ohne daB dies zu Lasten der 
Arbeitsweise des Pflugs geht: D. h., das WinkeirnaB der 
Verdrehung 1st so bernessen, daB die zwangsweise Em-
stellung der Pflugkärper auf die günstigsten Arbeits-
bedingungen sichergestellt 1st: s. S. 2, Z. 18 bis S. 3, 
Z. 22; S. 5, Z. 19 bis S. 6, Z. 13. 
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Im besonderen aus der als besonders vorteilhaft 
bezeichneten Ausführungsart der Viergelenkkette als 
Parallelogranun ergibt sich, wie der Beschreibung (s. S. 4, 
Z. 15 bis 22) in Verbindung mit der Figur 2 eindeutig zu 
entnehxnen ist, daB dadurch beini Verschwenken des Pf lug-
rahmens ein Verdrehen der Pflugkârper gegenüber den Pf lug-
rahinen derart erfolgt, dal3 alle sich in einer zueinander 
parallelen Ausgangslage befindlichen Pflugkörper nur 
parallel zu dieser Ausgangslage versetzt werden. Em-mit 
demn Verschwenken des Pflugrahmnens gleichzeitiges Verdrehen 
sãmtlicher Pflugkórper gegenüber dem Pflugvordergestell 
ist somit nicht mäglich. 

Aus dem obigen geht hervor, daB gerade an eine ausreichend 
seitliche Verschwenkung des ersten Pflugkorpers und an 
eine Zugpunktkorrektur nicht gedacht ist. 

5.2 	Die Entgegenhaltung D5 befaBt sich mit eineni Pf lug, dessen 
Pflugrahmen über einen sich in Schlepperfahrtrichtung 
erstreckenden Zugarm am Schiepper angelenkt ist. 

5.2.1 Nach der Lehre der D5 sind die Mittel, die in Abhängigkeit 
von der Winkellage zwischen Zugarmn und Pflugrahmnen 
gemeinsam die Pflugkôrper in einenm soichen NaB verstellen, 
daB ihre Schnittlinien parallel bleiben und einen vorbe-
stiinmten Winkel zumn Pflugrahmen aufweisen, als mit jedemn 
Pflugkörper verbundene dreiseitige Kurbelarme ausgebildet, 
die zur gemeinsamnen Verstellung untereinander über em 
Gestänge in Verbindung stehen. Eine Zugstange dieses 
Gestänges verbindet den Kurbelarm des - in Fahrtrichtung 
gesehen - vordersten bzw. ersten Pflugkörpers mit demn 
Zugarmn. Gemeinsam 1st diesem Pf lug und deni Pf lug geniäB dem 
erteilten Anspruch 1 lediglich, daB die demn ersten Pflug-
kórper folgenden Pflugkörper über eine die Parallelführung 
bewirkende Stange verbunden sind: s. Ansprüche 1, 12 bis 
14, Figur 1. Ein Getriebe in Form eines Gelenkvierecks 
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zwischen dern Zugarm und dern Pflugrahmen liegt demnach 
nicht vor. 

5.2.2 Ebenso erfoigt beiin Verschwenken des Pflugrahinens keine 
gleichzeitige Verdrehung säintlicher Pflugkörper gegenüber 
dern AnschluBbock, über den der Zugarm am Schiepper 
angelenkt ist. Denn wie der Beschreibung (s. S. 20, 
letzter Abs. bis S. 21, zweiter Abs.) in Verbindung mit 
den Figuren 1 und 4 zu entnehinen ist, werdenbei einér 
Verstellung der Schnittbreite sowohi der Pflugrahrnen durch 
gleichzeitige seitliche Veriagerung des vorderen und 
hinteren Endes als auch der Zugarm urn die vertikale Achse 
der Anlenkung (Anlenkpunkt) des Zugarms am Schiepper 
derart versetzt, daB auch säintliche Pflugkorper parallel 
zu ihrer Ausgangslage versetzt werden. 

5.2.3 Urn für jede Schnittbreiteneinstellung auch die günstigste 
Zuglinie zu erhalten, wird gleichzeitig mit dern Verstellen 
der Schnittbreite der Anlenkpunkt des ZugarTns am Schiepper 
seitlich verschoben. Der Anlenkpunkt fällt dabei mit der 
jeweiligen Zuglinie zusammen, wobei imvor1iegenden Fall 
die Zuglinie die Verbindung zwischen dern Zugwiderstands-
zentrum und einem Punkt am oder in der Nähe des Schleppers 
ist, der vor dem Anlenkpunkt liegt und den Schnittpunkt 
der unterschiedlichen, wirksarnen Zuglinien darstelit (s. 
S. 17, Abs. 2 bis S. 19, Abs. 1). Der Figur 4 ist dabei 
eindeutig zu entnehmen, daB beim Verschieben des Anlenk-
punkts dieser Schnittpunkt aus seiner ursprünglichen Lage 
nicht verschoben wird, so daB bei diesem bekannten Pf lug 
es nicht möglich ist, die Zuglinie optimal auf die 
zwischen dein Schnittpunkt und Anlenkpunkt liegende 
Hinterachse des Schieppers auszurichten. 

Es kann daher nicht davon die Rede sein, daB es sich 
hierbei urn Läsungsmittel handle, die mit denen gemäi3 dern 
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Gegenstand des Anspruchs 1 vergleichbar seien und durch 
die die gleichen Wirkungen wie durch den Gegenstand des 
Anspruchs 1 erreicht würden. 

5.2.4 Aufgrund der gegenüber dem aus der Dl bekannten Pf lug 
unterschiedlichen konstruktiven Ausbildung der gelenkigen 
Verbindung zwischen Schiepper und Pf lug des aus der D5 
bekannten Pflugs und des von dieser konstruktiven 
Ausbildung abhàngigen Prinzips zur Einstellung der --
günstigsten Zuglinie führt auch eirie Anwendung der Lehre 
gemäB der D5 bei dein Pf lug nach der Dl nicht zu einer 
Zugpunktkorrektur im Sinne der Lôsung des angefochtenen 
Patents, da die bekannte Lehre dem Fachmann nur den 
Hinweis gibt, durch Verschieben des Anlenkpunkts des 
Pflugs am Schlepper mit mechanischen Mittein auch die 
Zuglinie zu verschieben. Der D5 kann daher auch keine 
Anregung entnommen werden, nicht durch den Einsatz 
aufwendiger mechanischer Mittel, sondern nur durch eine 
Anderung der geoxnetrischen Form des den Pflugrahmen mit 
dem Pflugvordergestell verbindenden Gelenkvierecks neben 
einer ausreichenden Schnittbreiteneinstellung des ersten 
Pflugkôrpers gleichzeitig eine Korrektur des ideellen 
Zugpunkts zu ermôglichen. 

5.3 	Durch die Ubrigen im PrUfungs- und Einspruchsverfahren 
genannten Dokumente sind die zur Läsung der der Erfindung 
zugrundeliegenden Aufgabe vorgeschlagenen MaBnahmen auch 
nicht bekanntgeworden. Sie kónnen weder für sich noch in 
Verbindung mit der durch den in den vorausgeheriden 
Abschnitten erörterten Stand der Technik vermittelten 
Lehre eine Anregung geben, aufgrund deren der Fachinann 
ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Pf lug gemäB der 
Lehre des Anspruchs 1 gelangt. 

'.1 
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5.4 	Der Gegenstand nach dem erteilten Anspruch 1 beruht mithin 
auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des 

ArtikelS 56 EPU. 

Zu deia Einwand des Beschwerdeführers, dal3 im erteilten 
Anspruch 1 nicht die Mittel angegeben seien, die zur 
Lösung des Problems der Zugpunktkorrektur erforderlich 
seien und daher auch keine von einern Fachmann nachvoil-
ziehbare Lehre vorliege, ist folgendes auszuführen: 

Dieser Einwand stützt sich auf Artikel 100 (b) EPU, der 
aufgrund von Regel 66 (1) EPU auch irn Beschwerdeverfahren 
anzuwenden ist. 

Wie dern obigen Abschnitt 3.2 jedoch zu entnehmen ist, ist 
die Erfindurig in dern angefochtenen europäischen Patent so 
deutlich und vollständig of fenbart, daB die Läsung des dein 
Gegenstand der Erfindung zugrundeliegenden technischen 
Problems (s. obigen Abschnitt 3.1) von dem Fachrnann 
verstanden und ausgefUhrt werden kann. AuBerdern wird 
darauf hingewiesen, daB der Anspruch 1 nur die wesent-
lichen Merkrnale wiedergeben soil (vgl. Regel 29 (3) EPU), 

dein Fachmann also nicht in alien Einzelheiten vorschreiben 
rnuB, was er zu tun hat, urn die jeweils geeignete Läsung zu 
finden. Auf alie Fälle liefert ihni die Beschreibung und 
Zeichnung des angefochtenen Patents die Informationen, 
aufgrund deren er den Pf lug gemäB Anspruch 1, ohne 
erfinderisch tätig werden zu müssen, auszuführen vermag. 

Das Patent kann deshaib mit dern Anspruch 1 und den auf 
diesen ruckbezogenen Ansprüchen 2 bis 23 Bestand haben. 
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Entscheidungsformel 	 a 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeanite: 	Der Vorsitzende: 

\ 
M. Beer 
	 JSzabo 

3co. 
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